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2
Bundestagswahl am 23. Februar 2025;

Aufforderung zur Einreichung von Kreiswahlvorschlä-
gen für den Wahlkreis 174 Main-Kinzig – Wetterau II – 

 Schotten

1 Gemäß § 32 der Bundeswahlordnung (BWO) der Fassung 
der Bekanntmachung vom 19. April 2002 (BGBl. I S. 1376), 
zuletzt geändert durch Verordnung vom 12.09.2024 (BG-
Bl. 2024 I S. 238) fordere ich hiermit zur möglichst frühzei-
tigen Einreichung von Kreiswahlvorschlägen für die Wahl 
zum Einundzwanzigsten Deutschen Bundestag am 23. 
Februar 2025 für den Wahlkreis 174 Main-Kinzig – Wet-
terau II – Schotten auf. 

 Hinweis: Die Aufforderung zur Einreichung von Lan-
deslisten erfolgte durch den Landes-wahlleiter am 
30.12.2024 und wird in Kürze im Staatsanzeiger öffentlich 
bekannt ge-macht. Hinweise hierzu finden sich auch im 
Internetangebot des Landeswahlleiters für Hessen: 

 (www.wahlen.hessen.de).

2  Jeder Wähler hat zwei Stimmen, eine Erststimme für die 
Wahl eines Wahlkreisabgeord-neten sowie eine Zweit-
stimme für die Wahl einer Landesliste.

3 Der Wahlkreis 174 Main-Kinzig – Wetterau II – Schotten 
umfasst folgende Städte und Gemeinden: 

 vom Main-Kinzig-Kreis:
 Bad Orb, Bad Soden-Salmünster, Biebergemünd, Birstein, 

Brachttal, Flörsbachtal, Frei-gericht, Gelnhausen, Grün-
dau, Jossgrund, Linsengericht, Schlüchtern, Sinntal, 
Steinau an der Straße, Wächtersbach und den Gutsbezirk 
Spessart.

 vom Vogelsbergkreis:
 Schotten
 vom Wetteraukreis:
 Altenstadt, Büdingen, Gedern, Glauburg, Hirzenhain, Ke-

fenrod, Limeshain, Ortenberg

4 Kreiswahlvorschläge können von Parteien und nach Maß-
gabe des § 20 des Bundes-wahlgesetzes (BWG) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 23. Juli 1993 (BGBl. 
I S. 1288, 1594), zuletzt geändert durch Gesetz vom 07. 
März 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 91) von Wahlberechtigten 
eingereicht werden. Parteien, die im Deutschen Bundes-
tag oder einem Landtag seit deren letzter Wahl nicht auf-
grund eigener Wahlvorschläge ununter-brochen mit min-
destens fünf Abgeordneten vertreten waren, können als 
solche einen Wahlvorschlag nur einreichen, wenn sie spä-
testens am 07. Januar 2025 (47. Tag vor der Wahl), 18:00 
Uhr, der Bundeswahlleiterin, Gustav-Stresemann-Ring 11, 
65189 Wiesbaden ihre Beteiligung an der Wahl schriftlich 
angezeigt haben und der Bundes-wahlausschuss ihre 
Parteieigenschaft festgestellt hat (§ 18 Abs. 2 S. 1 BWG). 
Eine Par-tei kann in jedem Wahlkreis nur einen Kreiswahl-
vorschlag einreichen (§ 18 Abs. 5 BWG).

5 Als Bewerberin oder Bewerber kann nur benannt werden, 
wer wählbar ist (§ 15 BWG). 

 Als Bewerberin oder Bewerber einer Partei kann in einem 
Kreiswahlvorschlag nur be-nannt werden, wer nicht Mit-
glied einer anderen Partei ist und in einer Mitgliederver-
samm-lung oder in einer besonderen oder allgemeinen 
Vertreterversammlung in geheimer Ab-stimmung ge-
wählt wurde (§ 21 Abs. 1 und 3 BWG).

 Der Kreiswahlvorschlag darf nur den Namen einer Bewer-
berin oder eines Bewerbers enthalten und soll nach dem 
Muster der Anlage 13 zur Bundeswahlordnung eingerei-
cht werden. 

 Er muss enthalten:

a)  Familiennamen, Vornamen, Beruf oder Stand, Geburts-
datum, Geburtsort und An-schrift (Hauptwohnung) der 
Bewerberin oder des Bewerbers (§ 34 Abs. 1 

 Ziff. 1 BWO), 

b) den Namen der einreichenden Partei und, sofern sie 
eine Kurzbezeichnung verwendet, auch diese, bei an-
deren Kreiswahlvorschlägen (§ 20 Abs. 4 BWG) deren 
Kennwort.

 Er soll ferner Namen und Anschriften, sowie Telefonnum-
mer und E-Mail-Adresse der Vertrauensperson und der 
stellvertretenden Vertrauensperson enthalten. 

6 Kreiswahlvorschläge von Parteien sind von mindestens 
drei Mitgliedern des Vorstandes des Landesverbandes, 
darunter der oder dem Vorsitzenden oder seinem/seiner 
Stellvertreter/in, persönlich und handschriftlich zu unter-
zeichnen. Hat eine Partei in einem Land keinen Landes-
verband oder keine einheitliche Landesorganisation, so 
müssen die Kreiswahlvorschläge von den Vorständen der 
nächst niedrigeren Gebietsverbände, in deren Bereich der 
Wahlkreis liegt, dem Satz 1 gemäß unterzeichnet sein. Die 
Unterschriften des einreichenden Vorstandes genügen, 
wenn er innerhalb der Einreichungsfrist nachweist, dass 
dem Landeswahlleiter eine schriftliche, dem Satz 1 dieses 
Absatzes entsprechende Vollmacht der anderen beteili-
gten Vorstände vorliegt.

7 Bei anderen Kreiswahlvorschlägen (§ 20 Abs. 3 BWG) ha-
ben drei Unterzeichner des Wahlvorschlages ihre Unter-
schriften auf dem Kreiswahlvorschlag selbst zu leisten. § 
34 Absatz 4 Nr. 3 und 4 der Bundeswahlordnung gilt ent-
sprechend.

 Diese Kreiswahlvorschläge sowie die von Parteien ent-
sprechend Ziffer 4 Satz 2 dieser Bekanntmachung 
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müssen von mindestens 200 Wahlberechtigten des 
Wahlkreises 174 Main-Kinzig – Wetterau II - Schotten per-
sönlich und handschriftlich unterzeichnet sein. Die Unter-
schriften sind auf amtlichen Formblättern nach Anlage 14 
BWO unter Beachtung folgender Vorgaben zu erbringen:

a) Die Formblätter werden auf Anforderung vom Kreis-
wahlleiter kostenfrei geliefert; er kann sie auch als 
Druckvorlage oder elektronisch bereitstellen. Bei der 
Anforderung sind Familienname, Vornamen und An-
schrift (Hauptwohnung) des vorzuschlagenden Bewer-
bers anzugeben. Wird bei der Anforderung der Nach-
weis erbracht, dass für den Bewerber im Melderegister 
eine Auskunftssperre gemäß § 51 Absatz 1 des Bun-
desmeldegesetzes eingetragen ist, wird anstelle sei-
ner Anschrift (Hauptwohnung) eine Erreichbarkeitsan-
schrift verwendet; die Angabe eines Postfachs genügt 
nicht. Als Bezeichnung des Trägers des Wahlvorschla-
ges, der den Kreiswahlvorschlag einreichen will, sind 
außerdem bei Parteien deren Namen und, sofern sie ei-
ne Kurzbezeichnung verwenden, auch diese, bei ande-
ren Kreiswahlvorschlägen deren Kennwort anzugeben. 
Parteien haben ferner die Aufstellung des Bewerbers in 
einer Mitglieder- oder einer besonderen oder allgemei-
nen Vertreterversammlung nach § 21 des Bundeswahl-
gesetzes zu bestätigen. Der Kreiswahlleiter hat im Kopf 
der Formblätter die in Nummer 1 Satz 4 genannten An-
gaben sowie Familienname, Vorname und Wohnort (Ort 
der Hauptwohnung) des vorzuschlagenden Bewerbers 
zu vermerken. Wird der Nachweis erbracht, dass für 
den Be-werber im Melderegister eine Auskunftssperre 
gemäß § 51 Absatz 1 des Bundesmeldegesetzes ein-
getragen ist, wird anstelle seines Wohnortes der Ort 
seiner Erreichbarkeitsanschrift verwendet; die Angabe 
eines Postfachs genügt nicht.

b) Die Wahlberechtigten, die einen Kreiswahlvorschlag 
unterstützen, müssen die Erklärung auf dem Formblatt 
persönlich und handschriftlich unterzeichnen; neben 
der Unterschrift sind Familienname, Vornamen, Ge-
burtsdatum und Anschrift (Hauptwohnung) des Unter-
zeichners sowie der Tag der Unterzeichnung anzuge-
ben. Von Wahlberechtigten im Sinne des § 12 Absatz 
2 Satz 1 Nummer 1 des Bundeswahlgesetzes ist der 
Nachweis für die Wahlberechtigung durch die Angaben 
gemäß Anlage 2 und die Abgabe einer Versicherung 
zu erbringen. Von Wahlberechtigten nach § 12 Absatz 
2 Satz 1 Nummer 2 des Bundeswahlgesetzes ist der 
Nachweis für die Wahlberechtigung durch die Angaben 
gemäß Anlage 2a und die Abgabe einer Versicherung 
an Eides statt zu erbringen.

c) Für jeden Unterzeichner ist auf dem Formblatt oder 
gesondert eine Bescheinigung der Gemeindebehörde, 
bei der er im Wählerverzeichnis einzutragen ist, beizu-
fü-gen, dass er im Zeitpunkt der Unterzeichnung in dem 
betreffenden Wahlkreis wahlberechtigt ist. Gesonderte 
Bescheinigungen des Wahlrechts sind vom Träger des 
Wahlvorschlages bei der Einreichung des Kreiswahl-
vorschlages mit den Unterstützungsunterschriften zu 
verbinden. Wer für einen anderen eine Bescheinigung 
des Wahlrechts beantragt, muss nachweisen, dass der 
Betreffende den Kreiswahlvorschlag unterstützt. 

d) Ein Wahlberechtigter darf nur einen Kreiswahlvor-
schlag unterzeichnen; hat jemand mehrere Kreiswahl-
vorschläge unterzeichnet, so ist seine Unterschrift auf 
allen weiteren Kreiswahlvorschlägen ungültig. 

e) Kreiswahlvorschläge von Parteien dürfen erst nach 
Aufstellung des Bewerbers durch eine Mitglieder- oder 
Vertreterversammlung unterzeichnet werden. Vorher 
geleistete Unterschriften sind ungültig. 

f) Hinweis: Bewerberinnen und Bewerber, für die im Mel-
deregister aufgrund ihrer Gefährdung ein Sperrvermerk 
eingetragen ist (vgl. § 51 Nr. 1 Bundesmeldegesetz) 
müssen im Kreiswahlvorschlag, in der Niederschrift 
über die Mitglieder-/Vertreterversammlung zur Auf-
stellung der Bewerberin oder des Bewerbers für den 
Kreiswahlvorschlag, der Zustimmungserklärung und 
der Bescheinigung der Wählbarkeit mit der Anschrift 
ihrer Hauptwohnung angegeben werden. Bewerberin 
oder Bewerber können beim Kreiswahleiter durch ei-
ne bis zum Ablauf der Einreichungsfrist abzugebende 
Erklärung verlangen, dass in der Bekanntmachung der 
zugelassenen Wahlvorschläge, auf dem Stimmzettel 
und in der Bekanntmachung der Wahlergebnisse an 
Stelle ihrer Anschrift eine sog. Erreichbarkeitsanschrift 
angegeben wird. Als Erreichbarkeitsanschrift kommen 
z.B. das Wahlkreisbüro oder das Bundestagsbüro in 
Betracht; ein Postfach genügt nicht. Mit der Erklärung 
muss durch eine Bestätigung der Meldebehörde nach-
gewiesen werden, dass für die Bewerberin oder den 
Bewerber eine melderechtliche Sperrerklärung einge-
tragen ist. 

 Ich weise besonders daraufhin, dass die Einholung der 
erforderlichen Wahlrechtsbescheinigungen bei den 
Gemeindebehörden zu den Obliegenheiten der Wahl-
vorschlagsträger gehört. Es wird dringend empfoh-
len, Postlaufzeiten zu berücksichtigen oder – soweit 
möglich – die unterzeichneten Unterstützungsform-
blätter zur Wahlrechtsbescheinigung durch Boten bei 
den Gemeinden einzuliefern und abzuholen. Ein di-
rekter Versand der mit den entsprechenden Beschei-
nigungen versehenen Unterstützungsunterschriften 
an den Kreiswahlleiter gehört nicht zu den Aufgaben 
der Gemeindebehörden; sofern einer entsprechenden 
Bitte ausnahmsweise gefolgt wird, verbleibt das Trans-
port- und Zugangsrisiko ausschließlich beim Wahlvor-
schlagsträger.

8 Dem Kreiswahlvorschlag sind beizufügen: 

a) die Erklärung des vorgeschlagenen Bewerbers nach 
dem Muster der Anlage 15, dass er seiner Aufstellung 
zustimmt und für keinen anderen Wahlkreis seine Zu-
stimmung zur Benennung als Bewerber gegeben hat, 

b) eine Bescheinigung der zuständigen Gemeindebehör-
de nach dem Muster der Anlage 16, dass der vorge-
schlagene Bewerber wählbar ist, 

c) bei Kreiswahlvorschlägen von Parteien eine Ausferti-
gung der Niederschrift über die Beschlussfassung der 
Mitglieder- oder Vertreterversammlung, in der der Be-
werber aufgestellt worden ist, im Falle eines Einspruchs 
nach § 21 Abs. 4 des Bundeswahlgesetzes auch eine 
Ausfertigung der Niederschrift über die wiederholte 
Abstimmung, mit der nach § 21 Abs. 6 Satz 2 des Bun-
deswahlgesetzes vorgeschriebenen Versicherung an 
Eides statt; die Niederschrift soll nach dem Muster der 
Anlage 17 gefertigt, die Versicherung an Eides statt 
nach dem Muster der Anlage 18 abgegeben werden.

d) bei Kreiswahlvorschlägen von Parteien eine Versiche-
rung an Eides statt des vorgeschlagenen Bewerbers 
gegenüber dem Kreiswahlleiter nach dem Muster der 
Anlage 15, dass er nicht Mitglied einer anderen als der 
den Wahlvorschlag einreichenden Partei ist; für die Ab-
nahme der Versicherung an Eides statt gilt § 21 Abs. 6 
Satz 3 des Bundeswahlgesetzes entsprechend. 

e) die erforderliche Zahl von Unterstützungsunterschrif-
ten nebst Bescheinigungen des Wahlrechts der Unter-
zeichner (Absatz 4 Nr. 2 und 3), sofern der Kreiswahl-
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vorschlag von mindestens 200 Wahlberechtigten des 
Wahlkreises unterzeichnet sein muss.

9 Kreiswahlvorschläge für den Wahlkreis 174 Main-Kinzig – 
Wetterau II - Schotten sind spätestens bis zum

Montag, den 20. Januar 2025, 18.00 Uhr 
(34. Tag vor der Wahl) 

bei dem Kreiswahlleiter des Bundestagswahlkreises 174 
Main-Kinzig – Wetterau II - Schotten, Landratsamt, in 63571 
Gelnhausen, Barbarossastr. 16-24 (Postanschrift), schrift-
lich einzureichen; bei persönlicher Abgabe sind die Wahlvor-
schläge in meinem Dienstgebäude (A) in der Barbarossastr. 
24, 63571 Gelnhausen, 3. Stock, Zimmer 114, ebenfalls unter 
Beachtung der vorgenannten Frist, schriftlich einzureichen.

Hinweis: Die Einreichungsfrist ist eine gesetzliche Aus-
schlussfrist; eine Wiedereinsetzung in den vorigen Stand ist 
nicht vorgesehen. Es empfiehlt sich daher, den Kreiswahl-
vorschlag mit allen erforderlichen Anlagen möglichst früh-
zeitig einzureichen, damit ggf. etwaige Mängel noch recht-
zeitig behoben werden können. 

Gelnhausen, den 03.01.2025 
 06051/85-0 oder 06051/8512573 

Main-Kinzig-Kreis
Der Kreiswahlleiter für den
Bundestagswahlkreis 174 

Main-Kinzig – Wetterau II – Schotten

Dill
Kreiswahlleiter


